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Antrag auf Beschäftigung / Auftrag zur Vergütungszahlung
Tätigkeit als
Es handelt sich um eine
Organisationseinheit
Angaben zur Person
Name Studierende*r
Geburtsdatum
Vorname Studierende*r
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
Geschlecht
Familienstand
Matrikelnr.
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
E-Mail
Telefon
Bankverbindung
IBAN
Verfügen Sie bereits über einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss (Bachelor o. vergleichbar)? Für die Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft ist das zwingende Voraussetzung
Angaben zum Hochschulabschluss
Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale
Steuer-Identifikationsnummer
Das Studium gilt nicht als Beschäftigung. Die Tätigkeit als Tutor*in/Hilfskraft ist
Hinweis: Die Steuerklasse 1-5 darf nur bei einem Arbeitgeber (Hauptbeschäftigung) abgerechnet werden. Alle anderen parallelen Beschäftigungsverhältnisse (Nebenbeschäftigung) werden mit der Lohnsteuerklasse 6 abgerechnet.
Angaben zur Sozial- und Rentenversicherung
Sozialversicherungsnummer
Krankenversicherung
Haben Sie Einnahmen aus einer Hinterbliebenenrente (z. B. Halbwaisen-/Waisenrente)?
Falls Ja: Bitte Rentenart angeben
Möchten Sie sich von der Beitragspflicht in der Rentenversicherung befreien lassen?
Sind oder waren Sie schon einmal an der HAW Hamburg als Hilfskraft/Tutor*in tätig?
Wie viele Monate/Jahre waren Sie insgesamt bereits an deutschen Hochschulen als Hilfskraft/Tutor*in beschäftigt?
M
Bei Ja: Bitte Jahr eintragen.
 J
Bei Ja: Bitte Jahr eintragen.
Üben Sie im laufenden Kalenderjahr außerhalb der HAW Hamburg bereits weitere Beschäftigungen aus bzw. haben Sie diese ausgeübt?
An wie vielen Tagen werden Sie für die hier beantragte Beschäftigung als Hilfskraft/Tutor*in an der HAW Hamburg voraussichtlich arbeiten?
Weitere Beschäftigungen im laufenden Kalenderjahr
Bitte machen Sie in der nachfolgenden Tabelle detaillierte Angaben zu allen bestehenden und bereits beendeten Beschäftigungsverhältnissen und fügen Sie den Antragsunterlagen als Nachweis die aktuellste Gehaltsabrech-nung bei.
Arbeitgeber
Befristet / Unbefristet 1)
von
(tt.mm.jj) 2)
bis (tt.mm.jj)
Arbeitstage
Arbeitsstunden
Brutto-gehalt pro Monat
Praktikum o. Duales
Studium? 3)
Summe
1) Bitte geben Sie an, ob das Arbeitsverhältnis befristet o. unbefristet geschlossen wurde. Wenn das Arbeitsverhältnis unbefris-
   tet geschlossen wurde, aber zwischenzeitig endet/e, tragen Sie bitte dieses Endedatum in der übernächsten Spalte ein. 2) Sofern eine Beschäftigung bereits im Vorjahr o. früher begonnen wurde, geben Sie bitte das tatsächliche Beginndatum an. 3) Es geht um nach Prüfungsordnung vorgeschriebene Praktika.
- Die Arbeit an der HAW Hamburg darf erst nach Unterschrift des Arbeitsvertrags begonnen werden. Dieses  Antragsformular ist nicht der Arbeitsvertrag!
- Bitte füllen Sie das Dokument vollständig aus, holen von der verantwortlichen Lehrkraft die erforderlichen Infor-  mationen und die Unterschrift auf der Seite "Angaben der Beschäftigungsstelle" ein.
- Reichen Sie alle Antragsunterlagen zusammen mit den nachfolgend genannten Anlagen bei der für Sie zuständi-  zuständigen (Fakultäts-)Verwaltung ein. Als Studierende*r müssen Sie das Formular "Verzicht auf die Beitrags-  pflicht in der Rentenversicherung" im Original unterschreiben, sofern der Antrag gestellt wird! Eine digitale  oder gescannte Unterschrift ist bei diesem Antrag nicht möglich.        
- Eine Beschäftigung ist nur für immatrikulierte Studierende möglich. Das Arbeitsverhältnis endet, wenn eine außer-  ordentliche Exmatrikulation erfolgt oder mit Ablauf des Semesters, in dem die Abschlussprüfung abgelegt wird.
- Sobald dieses Formular personenbezogene Daten enthält, darf eine Speicherung oder Weitergabe per E-Mail nur  mit Ihrer Einwilligung erfolgen.
Datum                       Unterschrift Studierende*r
,
Name, Vorname
Wichtige Hinweise
Ich versichere, dass alle gemachten Angaben wahrheitsgemäß erfolgt sind und verpflichte mich, jede Änderung der Beschäftigungsstelle in der HAW Hamburg unverzüglich mitzuteilen.
Ich bin darüber informiert, dass ich bei falschen oder unvollständigen Angaben, die zu einer rückwirkenden Sozialversicherungspflicht führen, für die abzuführenden Beiträge gem. § 28g SGB IV regresspflichtig gemacht werden kann.
Ich habe die Anlage 3 zur Kenntnis genommen und bestätige, dass ich über die Verpflichtung aus § 611 BGB i. V. m. § 242 BGB, nach der die Annahme jeglicher Art von Belohnungen, Geschenken oder sonstigen Vorteilen in Bezug auf die Tätigkeit verboten ist sowie über die Ausnahmen von diesem Verbot an der HAW Hamburg, belehrt wurde.
Ich habe das Merkblatt zur Datenschutzgrundverordnung für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Kenntnis erhalten.
Checkliste Anlagen
Sozialversicherungsausweis
Aufenthaltsstatus nicht EU-Bürger*in
Blatt/Blätter sind beigefügt
Bei semesterübergreifender Beschäftigung reichen Sie die Immatrikulationsbescheinigung für das neue Semester bitte unaufgefordert ein.
,
Angaben der Beschäftigungsstelle
Beschäftigung ab (Monat / Jahr)
bis (Monat / Jahr)
Tätigkeit
Stunden
Unterrichtstutorium
    LVS (Faktor 2,6; ab 01.04.24 Faktor 2,5)
Studentische Hilfskraft (SHK)*
Wissenschaftliche Hilfskraft (WHK)*
Gesamtstunden
    Gesamtstunden werden nur von der Verwaltung ausgefüllt!
Tätigkeit für Fachgebiet, Labor, etc.
*Bei SHK / WHK: Bitte Aufgaben stichwortartig benennen
Tätigkeiten innerhalb der Hochschulverwaltung dürfen nicht übertragen werden!  Dafür sind Beschäftigungen als studierende Angestellte erforderlich. Ein geringer Aufgabenanteil in der Selbstverwaltung ist hingegen unschädlich.
Vertragslaufzeit
Gemäß Einigungspapier zur Tarifrunde TV-L 2023 werden Verträge für studentische Beschäftigungen (SHK, WHK, Tutorien) für mind. 12 Monate geschlossen. In begründeten Fällen können kürzere (oder längere) Zeiträume verein-bart werden. Wenn für Tutorien eine Ausnahme von der 12-Monats-Laufzeit greift, ist dennoch eine Laufzeit von mind. 6 Monaten einzuhalten (gilt nicht für OE-Tutorien!). Die nachfolgenden Angaben sind zwingend erforderlich.
Vertragslaufzeit
Begründung Abweichung
Konkretisierung
Die Gesamtstunden verteilen sich wie folgt auf die Beschäftigungsmonate (wird von der Verwaltung ausgefüllt):
Monat/Jahr
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Stunden
Finanzierung
Kostenstelle / PSP-Element
Anteil in %
1.
2.
3.
Signatur für die Hochschulpers.statistik (Fachgebiet), 4-stellig lt. Schlüsselverzeichnis StBA VII C)
Unterschriften
Datum                          Unterschrift der beauftragenden Lehrkraft            Name in Druckbuchstaben         Telefon für Rückfragen
Prüfvermerk der Fakultätsverwaltung (Vollständigkeit der Angaben und Belege):
Datum                          Unterschrift Sachbearbeitung Verwaltung              Name in Druckbuchstaben         Telefon für Rückfragen
Die Mittel zur Finanzierung stehen zur Verfügung:
Datum                           Unterschrift Sachbearbeitung Verwaltung             Name in Druckbuchstaben          Telefon für Rückfragen                                        bzw. Ressourcenverantwortliche*r   
Anlage 1
Merkblatt über die möglichen Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht" 
Allgemeines 
Arbeitnehmer*innen, die eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausüben, unterliegen grundsätzlich der Versicherungs- und vollen Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Der vom Arbeitnehmer zu tragende Anteil am Rentenversicherungsbeitrag beläuft sich auf 3,6 Prozent (bzw. 13,6 Prozent bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen in Privathaushalten) des Arbeitsentgelts. Er ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers (15 Prozent bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen im gewerblichen Bereich bzw. 5 Prozent bei solchen in Privathaushalten) und dem vollen Beitrag zur Rentenversicherung in Höhe von 18,6 Prozent. Zu beachten ist, dass der volle Rentenversicherungsbeitrag mindestens von einem Arbeitsentgelt in Höhe von 175 Euro zu zahlen ist. 
Vorteile der vollen Beitragszahlung zur Rentenversicherung
Die Vorteile der Versicherungspflicht für die*den Arbeitnehmer*in ergeben sich aus dem Erwerb von Pflichtbeitragszeiten in der Rentenversicherung. Das bedeutet, dass die Beschäftigungszeit in vollem Umfang für die Erfüllung der verschiedenen Wartezeiten (Mindestversicherungszeiten) berücksichtigt wird. Pflichtbeitragszeiten sind beispielsweise Voraussetzung für
einen früheren Rentenbeginn,Ansprüche auf Leistungen zur Rehabilitation (sowohl im medizinischen Bereich als auch im Arbeitsleben),den Anspruch auf Übergangsgeld bei Rehabilitationsmaßnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung,die Begründung oder Aufrechterhaltung des Anspruchs auf eine Rente wegen Erwerbsminderung,den Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung für eine betriebliche Altersversorgung unddie Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen für eine private Altersvorsorge mit staatlicher Förderung (zum Beispiel die so genannteRiester-Rente) für die*den Arbeitnehmer*in und gegebenenfalls sogar die*den Ehepartner*in.
Darüber hinaus wird das Arbeitsentgelt nicht nur anteilig, sondern in voller Höhe bei der Berechnung der Rente berücksichtigt.
Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 
Ist die Versicherungspflicht nicht gewollt, kann sich der Arbeitnehmer von ihr befreien lassen. Hierzu ist dem Arbeitgeber - möglichst mit dem beiliegenden Formular - schriftlich mitzuteilen, dass er die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung wünscht. Übt die*den Arbeitnehmer*in mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen aus, kann der Antrag auf Befreiung nur einheitlich für alle zeitgleich ausgeübten geringfügigen Beschäftigungen gestellt werden. Über den Befreiungsantrag hat der Arbeitnehmer alle weiteren - auch zukünftige - Arbeitgeber zu informieren, bei denen er eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausübt. Die Befreiung von der Versicherungspflicht ist für die Dauer der Beschäftigung(en) bindend; sie kann nicht widerrufen werden. Die Befreiung wirkt grundsätzlich ab Beginn des Kalendermonats des Eingangs beim Arbeitgeber, frühestens ab Beschäftigungsbeginn. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung bis zur nächsten Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Befreiungsantrages bei ihm meldet. Anderenfalls beginnt die Befreiung erst nach Ablauf des Kalendermonats, der dem Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei der Minijob-Zentrale folgt.
Konsequenzen aus der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht
Geringfügig entlohnte Beschäftigte, die die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragen, verzichten freiwillig auf die oben genannten Vorteile. Durch die Befreiung zahlt lediglich der Arbeitgeber den Pauschalbeitrag in Höhe von 15 Prozent (bzw. 5 Prozent bei Beschäftigungen in Privathaushalten) des Arbeitsentgelts. Die Zahlung eines Eigenanteils durch die*den Arbeitnehmer*in entfällt hierbei. Dies hat zur Folge, dass die*den Arbeitnehmer*in nur anteilig Monate für die Erfüllung der verschiedenen Wartezeiten erwirbt und auch das erzielte Arbeitsentgelt bei der Berechnung der Rente nur anteilig berücksichtigt wird.
Hinweis:
Hinweis: Bevor sich ein*e Arbeitnehmer*in für die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht entscheidet, wird eine individuelle Beratung bezüglich der rentenrechtlichen Auswirkungen der Befreiung bei einer Auskunfts- und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung empfohlen. Das Servicetelefon der Deutschen Rentenversicherung ist kostenlos unter der 0800 10004800 zu erreichen. Bitte nach Möglichkeit beim Anruf die Versicherungsnummer der Rentenversicherung bereithalten.
Dieses Merkblatt steht Ihnen auch auf der Internetseite der Minijobzentrale zur Verfügung.
Anlage 2
Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht bei einer geringfügig entlohnten Beschäftigung gem. § 6 Abs. 1b Sozialgesetzbuch - Sechstes Buch - (SGB VI)
Name, Vorname
Sozialversicherungsnummer
Hiermit beantrage ich die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung im Rahmen meiner geringfügig entlohnten Beschäftigung und verzichte damit auf den Erwerb von Pflichtbeitragszeiten. Ich habe die Hinweise auf dem "Merkblatt über die möglichen Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht" zur Kenntnis genommen.  Mir ist bekannt, dass der Befreiungsantrag für alle von mir zeitgleich ausgeübten geringfügig entlohnten Beschäftigungen gilt und für die Dauer der Beschäftigungen bindend ist; eine Rücknahme ist nicht möglich. Ich verpflichte mich, alle weiteren Arbeitgeber, bei denen ich eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausübe, über diesen Befreiungsantrag zu informieren.
Ort, Datum                                          Unterschrift Arbeitnehmer*in
                                                                bzw. bei Minderjährigen Unterschrift der gesetzlichen Vertretung
,
Arbeitnehmer*in:
Arbeitgeber:
Freie und Hansestadt Hamburg
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
Betriebsnummer:
Der Befreiungsantrag ist am _______________ bei mir eingegangen.
Die Befreiung wirkt ab dem _______________.
Ort, Datum                                            Unterschrift des Arbeitgebers
Hinweis für den Arbeitgeber:
Der Befreiungsantrag ist nach § 8 Absatz 2 Nr. 4a Beitragsverfahrensverordnung (BVV) zu den Entgeltunterlagen zu nehmen und nicht an die Minijob-Zentrale zu senden.
Anlage 3
Bekanntmachung über das Verbot und die ausnahmsweise zulässige Annahme von Belohnungen und Geschenken
nachfolgend werden Sie auf die Bekanntmachung über das Verbot und die ausnahmsweise zulässige Annahme von Belohnungen und Geschenken vom 29.10.2019 sowie die Ausnahmen vom Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) vom 06.08.2020 hingewiesen.
Grundsätzlich ist die Annahme jeglicher Art von Belohnungen, Geschenken oder sonstigen Vergünstigungen (Vorteil) in Bezug auf das Amt oder die dienstliche Tätigkeit allen Beschäftigten verboten. 
Ausnahmen von diesem Verbot dürfen nur nach Maßgabe der o. g. Vorschriften - Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu § 42 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) und § 49 Hamburgisches Beamtengesetz (HmbBG) [VV Belohnungen und Geschenke]) vom 29.10.2019 i. V. m. den internen Regelungen an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) zugelassen werden.
Als Tutor*in, studentische Hilfskraft oder wissenschaftliche Hilfskraft der HAW Hamburg sind Sie verpflichtet, sich mit den beigefügten Bestimmungen vertraut zu machen. Zudem haben Sie die mit diesem Schreiben erfolgte Belehrung schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. 
Ein Verstoß gegen das Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken zieht regelmäßig arbeitsrechtliche Folgen nach sich und kann zudem strafrechtliche Konsequenzen haben. Wenn für den Vorteil keine Gegenleistung erbracht wird, wäre der Tatbestand der Vorteilsannahme (§ 331 StGB) erfüllt. Eine Strafbarkeit entfällt, wenn der Dienstvorgesetzte die Annahme des Vorteils vorab genehmigt. Ist die Annahme eines Vorteils mit einer Gegenleistung verbunden, durch die Beschäftigte ihre Dienstpflicht verletzen oder verletzen würden, läge der Straftatbestand der Bestechlichkeit (§ 332 StGB) vor.
Sollten Sie Fragen zu der Bekanntmachung des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg über die Annahme von Belohnungen und Geschenken und /oder zu den entsprechenden HAW-internen Regelungen haben, wenden Sie sich gern an die Gemeinsame Antikorruptionsstelle für HCU, HAW Hamburg, HFBK, HfMT, TUHH und SUB.
Frau Maria LüdersTelefon 428 78 4123E-Mail: maria.lueders@tuhh.de
Gleiches gilt, sollte Ihnen ein Korruptionsfall bzw. ein damit im Zusammenhang stehendes Begleitdelikt aufgrund dienstlich erlangter Informationen bekannt werden oder Sie einen begründeten Verdacht dafür haben. 
Weiterführende Informationen:
·         Bekanntmachung über das Verbot und die ausnahmsweise zulässige Annahme von Belohnungen und Geschenken vom 29.10.2019 
·         Ausnahmen vom Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) vom 06.08.2020
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